
  

Antrag Datum Nummer 

öffentlich 25.08.2017 A0125/17 

Absender 
 

 

Jugendhilfeausschuss  

Adressat  
 
Vorsitzender des Stadtrates  
Herr Schumann 
 

 

Gremium Sitzungstermin 
 

Stadtrat 14.09.2017 

 

Kurztitel  
 
Problemaufriss zu finanziellen Bedarfen im Rahmen der weiteren 
Umsetzung der DS0201/15 

 

 
Der Stadtrat möge beschließen: 
 
Zur Sicherung der Personal- und Betriebskosten im Rahmen dieser Infrastruktur sowie zur 
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gem. § 74 Abs. 5 SGB VIII gegenüber den 
Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft werden budgeterhöhend mindestens folgende Mittel 
im TB5151 bereitgestellt: 
 

2018 –   16.300 EUR 
2019 –   77.900 EUR 
2020 – 140.900 EUR 
2021 – 205.100 EUR. 

 
 
Begründung: 
 
In den Jahren 2018 bis 2020 entstehen auf Grund zu erwartender Tarifsteigerungen und 
Betriebskostenanpassungen finanzielle Fehlbedarfe bei der Absicherung der mit den 
DS0201/15 und DS0317/16 durch den Stadtrat beschlossenen Infrastrukturplanungen für die 
Leistungsbereiche gem. §§ 11 - 16 SGB VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beate Wübbenhorst 
Vorsitzende Jugendhilfeausschuss 
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